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Aufenthaltsrecht; 
Globalzustimmung nach § 32 Aufenthaltsverordnung zur Beschleunigung der Visumerteilung 
zum Familiennachzug bei Anträgen aus Ländern mit verlässlichem Urkundenwesen 
 
 
 
Für das Land Niedersachsen stimme ich gemäß § 32 Aufenthaltsverordnung im Rahmen einer Glo-
balzustimmung der Erteilung von Visa an Personen zu, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 

1) Der Familiennachzug soll zu einem mit Hauptwohnsitz in Niedersachsen lebenden Familien-
angehörigen erfolgen, 
 

2) der Visumantrag wird ab dem 01.07.2023 bei einer Auslandsvertretung in einem Land mit 
verlässlichem Urkundenwesen gestellt (siehe Anlage des Auswärtigen Amtes) und 

 
3) die Visumerteilung setzt keine Prüfung von Lebensunterhalt und Wohnraum voraus. 

 
 

Bei den in Nummer 3 genannten Nachzugsfällen, die weder einen gesicherten Lebensunterhalt noch 
ausreichenden Wohnraum voraussetzen, handelt es sich um folgende: 
 

a) § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 AufenthG 

Familiennachzug vom minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen oder 
Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur Ausübung der Personensorge. 
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b) § 29 Abs. 2 Satz 2 AufenthG 

Privilegierter Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen und Resettlement-Flüchtlingen, 
wenn der Antrag auf Familiennachzug innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer 
Flüchtlingsanerkennung bzw. Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 4 AufenthG 
gestellt wird und die Familienzusammenführung in einem Drittstaat, zu dem der Ausländer 
oder seine Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht möglich ist. 
 
 

c) § 36 Abs. 1 AufenthG 

Familiennachzug von Eltern zu ihrem flüchtlingsanerkannten minderjährigen Kind. 
 
 
Diese Globalzustimmung ersetzt die Zustimmung der Ausländerbehörde zur Visumerteilung an die-
sen Personenkreis und dient sowohl der Beschleunigung des Visumverfahrens wie auch der Entlas-
tung der Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen. 
 
 
Im Auftrage 

gez. Benjamin Goltsche 


